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NIEDERSCHRIFT  
 

 
 
Gremium: Stadtverordnetenversammlung 

Sitzungsnummer: 12. Sitzung 

Datum: Montag, 12. Dezember 2022 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ort: Riesensaal, Sackgasse 14, 63500 Seligenstadt 

Anwesend: siehe beigefügte Anwesenheitsliste 

Zuhörer: 

Presse: 

6 

2 

Ende: 21:33 Uhr 

 

 

TAGESORDNUNG  

 

ÖFFENTLICH 

 

1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 

 

2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Stadtverordnetenversammlung 

 

3. Mitteilung des Stadtverordnetenvorstehers 

 

4. Mitteilungen des Magistrats 

 

5. Beantwortung von Anfragen 

 

6. Aussprache zu TOP 3 bis 5 

 

7. Abstimmung über die Tagesordnung öffentlich und nichtöffentlich Abt. B 
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8. Haushaltssatzung der Einhardstadt Seligenstadt für das Haushaltsjahr 2023 mit 

Haushaltsplan 2023 und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2026 

- Antrag des Magistrats vom 17.10.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 

- hierzu Veränderungsliste des Magistrates vom 05.12.2022 - 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 A 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 B 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 C 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 D 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 E 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 F 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 29.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 G 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 29.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 H 

- hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.11.2022 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 I 

- hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.11.2022 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 J 

- hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.11.2022 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 K 

- hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.11.2022 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 L 

- hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.11.2022 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 M 

- hierzu Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 N 

- hierzu Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 O 

- hierzu Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 P 

- hierzu Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 Q 

- hierzu Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 R 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 04.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 S 

- hierzu neu formulierter Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 25.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 S NEU 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 06.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 T 
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9. Straßeninstandhaltung „Am Sandborn“ 

- Antrag der FWS-Fraktion vom 29.08.2022 - 

Drucks. 17-172/I/560  21-26 

- hierzu gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen CDU und FDP vom 

22.11.2022 - 

Drucks. 17-172/I/560  21-26 A 

 

10. Überdachung am Betreuungsgebäude Alfred-Delp-Schule 

- gemeinsamer Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und SPD vom 

11.09.2022 - 

Drucks. 17-176/I/575  21-26 

- hierzu gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen CDU und FDP vom 

14.11.2022 - 

Drucks. 17-176/I/575  21-26 A 

 

11. Aufwertung des Mainufers / Prüfung eines Stegs/einer Anlegestelle 

- Antrag der SPD-Fraktion vom 12.09.2022 - 

Drucks. 17-177/I/576  21-26 

 

12. Verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Würzburger Straße 

- Vorlage des Magistrats vom 12.09.2022 - BERICHT - 

Drucks. 17-184/I/573  21-26 

- hierzu Antrag der SPD-Fraktion vom 28.09.2022 - 

Drucks. 17-184/I/573  21-26 A 

 

13. Ausstattung mit Luftreinigern in den Kitas und Einrichtungen der 

Nachmittagsbetreuung 

- Vorlage des Magistrats vom 26.09.2022 - BERICHT - 

Drucks. 17-186/I/329  21-26 

 

14. Bericht über die Ausführung von Beschlüssen der 

Stadtverordnetenversammlung 

Stand 30.09.2022 

- Drucks. 17-188/I/605  21-26 

 

15. Fährtariferhöhung ab 01.01.2023 

- Antrag des Magistrats vom 07.11.2022 - 

Drucks. 17-189/I/580  21-26 

- hierzu gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, 

SPD und FWS vom 17.11.2022 - 

Drucks. 17-189/I/580  21-26 A 

 

16. Änderung der Wasserbeitrags- und -gebührensatzung der Stadt Seligenstadt 

(WBGS) 

- Antrag des Magistrats vom 07.11.2022 - 

Drucks. 17-190/I/581  21-26 

 

17. Änderung der Entwässerungssatzung 

- Antrag des Magistrats vom 07.11.2022 - 

Drucks. 17-191/I/582  21-26 
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18. Verbesserter Zugang zu Parkscheinautomaten mit Betonsockel 

- Antrag der FWS-Fraktion vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-192/I/618  21-26 

 

19. Prüfung über die Einführung Mobiles Bürgerbüro 

- gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und FDP vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-193/I/619  21-26 

 

20. Sachstand zur Radverkehrskonzeption 

- gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und FDP vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-194/I/620  21-26 

 

21. Prüfantrag "Wärmekonzept für die Altstadt und angrenzende Viertel" 

- Antrag der SPD-Fraktion vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-195/I/622  21-26 

- hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 25.11.2022- 

Drucks. 17-195/I/622  21-26 A 

 

22. PV-Anlagen auf öffentlichen Parkflächen 

- Antrag der SPD-Fraktion vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-196/I/623  21-26 

 

23. Waldwirtschaftsplan 2023 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-197/I/535  21-26 

 

24. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 „Südlich der K 185, 

zwischen Aschaffenburger Straße und der Wasserburg 

1. Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung 

der Öffentlichkeit vom 13.09.2022 bis einschließlich 27.09.2022 (Abwägung) 

2. Beschluss über die öffentliche Auslegung des Entwurfes zur Änderung und 

Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 „Südlich der K 185, zwischen 

Aschaffenburger Straße und der Wasserburg“ 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-198/I/606  21-26 

 

25. Anpassung des Zuschusses an die Musikschule Seligenstadt-Hainburg-

Mainhausen e. V. 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-199/I/607  21-26 

 

26. Ortsbestimmung für eine Hundespielwiese 

- Vorlage des Magistrats vom 14.11.2022 - BERICHT - 

Drucks. 17-200/I/597  21-26 

- hierzu Antrag der FWS-Fraktion vom 05.12.2022 - 

Drucks. 17-200/I/597  21-26 A 

 

27. Zuschuss an den Kulturring Seligenstadt e V. zur Unterhaltung der 

Volkhochschule Seligenstadt 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-201/I/608  21-26 
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28. Wirtschaftsplan 2023 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-202/I/611  21-26 

 

29. Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Seligenstadt 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-203/I/612  21-26 

 

30. Änderung der Eigenbetriebssatzung 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-204/I/613  21-26 

 

31. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020 der Stadt 

Seligenstadt 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-205/I/604  21-26 

 

32. Antrag des Magistrats vom 16.12.2019 – Drucksache 16-283/I/1202  16-21 

1. Ortsumgehung Seligenstadt 3. BA, Anschlussvariante Nord (GE Nordring II / 

WA Niederfeld) 

2. Einleitung der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes mit 

Landschaftsplan Nr. 54 „Nordring II“ 

- Antrag des Magistrats vom 05.12.2022 - 

Drucks. 17-206/I/636  21-26 

- hierzu Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 04.12.2022  

Drucks. 17-206/I/636  21-26 A 

 

 

 

Aufgrund der Beratungen in der Sitzung des Ältestenrates vom 08.12.2022 wurden 

nachstehende einvernehmliche Vorschläge zur Änderung der heutigen Tagesordnung 

unterbreitet: 

 

Abgesetzt werden sollen: 

 

TOP 5 – Beantwortung von Anfragen 

TOP 11 – Drucks. 17-177/I/576  21-26 – Aufwertung des Mainufers / Prüfung eines Stegs /  

 einer Anlegestelle 

TOP 12 – Drucks. 17-184/I/573  21-26 – Verkehrsberuhigende Maßnahmen in der   

 Würzburger Straße 

TOP 21 – Drucks. 17-195/I/622  21-26 – Prüfantrag „Wärmekonzept für die Altstadt und  

 angrenzende Viertel“ 

TOP 22 – Drucks. 17-196/I/623  21-26 – PV-Anlagen auf öffentlichen Parkflächen 

TOP 26 – Drucks. 17-200/I/597  21-26 – Ortsbestimmung für eine Hundespielwiese 

 

Von der Tagesordnung Öffentlich Abt. A nach Öffentlich Abt. B sollen überstellt 

werden: 

 

TOP 16 – Drucks. 17-190/I/581  21-26 - Änderung der Wasserbeitrags- und -gebührensatzung 

 der Stadt Seligenstadt (WBGS) 

TOP 17 - Drucks. 17-191/I/582  21-26 - Änderung der Entwässerungssatzung 
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TOP 18 - Drucks. 17-192/I/618  21-26 - Verbesserter Zugang zu Parkscheinautomaten mit  

Betonsockel 

TOP 20 - Drucks. 17-194/I/620  21-26 - Sachstand zur Radverkehrskonzeption 

TOP 23 - Drucks. 17-197/I/535  21-26 - Waldwirtschaftsplan 2023 

TOP 24 - Drucks. 17-198/I/606  21-26 - Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes  

Nr. 28 „Südlich der K 185, zwischen 

Aschaffenburger Straße und der Wasserburg 1. 

Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der 

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit vom 

13.09.2022 bis einschließlich 27.09.2022 

(Abwägung) 

2. Beschluss über die öffentliche Auslegung des 

Entwurfes zur Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplanes Nr. 28 „Südlich der K 185, 

zwischen Aschaffenburger Straße und der 

Wasserburg“ 

TOP 25 - Drucks. 17-199/I/607  21-26 - Anpassung des Zuschusses an die Musikschule  

  Seligenstadt-Hainburg-Mainhausen e. V. 

TOP 27 - Drucks. 17-201/I/608  21-26 - Zuschuss an den Kulturring Seligenstadt e V. zur  

  Unterhaltung der Volkhochschule Seligenstadt 

TOP 28 - Drucks. 17-202/I/611  21-26 - Wirtschaftsplan 2023 

TOP 29 - Drucks. 17-203/I/612  21-26 - Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Seligenstadt 

TOP 30 - Drucks. 17-204/I/613 21-26 - Änderung der Eigenbetriebssatzung 

TOP 31 - Drucks. 17-205/I/604 21-26 - Beratung und Beschlussfassung über den  

  Jahresabschluss 2020 der Stadt Seligenstadt 

 

 

NIEDERSCHRIFT 

 

ÖFFENTLICH 

 

Zu 1 

 

Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 

 

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Georgi eröffnet um 19:00 Uhr die 12. Sitzung der 

Stadtverordnetenversammlung und begrüßt alle Anwesenden. 

Er stellt die form- und fristgerecht ergangene Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.  

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Georgi stellt formal die Dringlichkeit des Antrages des 

Magistrats vom 05.12.2022, Drucks. 17-206/I/636  21-26, fest und schlägt vor, diesen als 

TOP 7a zu behandeln. Es erfolgt keine Gegenrede, so wird verfahren. 

Stv. Steidl bittet darum, den TOP 15 vorzuziehen und als TOP 7b zu behandeln. 

Sodann wird über die geänderte Tagesordnung abgestimmt.  

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

 

 

 

Zu 2 

 

Genehmigung der Niederschrift der letzten Stadtverordnetenversammlung 

 

Das Protokoll der Stadtverordnetenversammlung vom 31. Oktober 2022 wird ohne Einwände 

genehmigt. 
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Zu 3 

 

Mitteilung des Stadtverordnetenvorstehers 

 

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Georgi teilt mit, dass er zahlreichen Mandatsträgern zu deren 

Geburtstagen gratuliert hat. 

Zudem hat er jedem Mandatsträger als weihnachtlichen Gruß einen Lebkuchen auf den Platz 

gelegt. 

Er erinnert daran, dass auf die Redezeit von fünf Minuten pro Person geachtet wird. Beim 

TOP 8, Haushalt, weist er darauf hin, dass sich die Redezeiten pro Fraktion auf 25 Minuten 

und fünf Minuten für die Abschlusserklärung belaufen. 

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Georgi lädt alle Anwesenden im Anschluss an die 

Stadtverordnetenversammlung zu einem Umtrunk ein. 

 

 

 

Zu 4 

 

Mitteilungen des Magistrats 

 

Bürgermeister Dr. Bastian teilt mit, dass die Nachfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

zu ihrer Anfrage zum ehemaligen Stadtwerkegelände in der heutigen Sitzung nicht 

beantwortet werden kann, da eine Beantwortung innerhalb eines Tages nicht möglich ist. Er 

bittet um Verständnis und erklärt, dass eine schriftliche Stellungnahme seitens der 

Verwaltung erfolgen wird. 

 

 

 

Zu 5 

 

Beantwortung von Anfragen 

 

Wie zu Beginn der Sitzung bekannt gegeben, wird dieser Punkt von der heutigen 

Tagesordnung abgesetzt. 

 

 

 

Zu 6 

 

Aussprache zu TOP 3 bis 5 

 

Es ergehen keine Wortbeiträge. 

 

 

 

Zu 7 

 

Abstimmung über die Tagesordnung öffentlich und nichtöffentlich Abt. B 

 

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Georgi stellt die Tagesordnung Öffentlich Abt. B, welche die 

eingangs erwähnten 12 Tagesordnungspunkte umfasst, zur Abstimmung. 

Die Abstimmung erfolgt in der Fassung des federführenden Fachausschusses.  
Die in der Tagesordnung Öffentlich Abt. B überstellten 12 Tagesordnungspunkte werden 

von der Stadtverordnetenversammlung einstimmig angenommen. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 - 8 - 

 

Zu 7a 

vormals 

TOP 32 

 

Antrag des Magistrats vom 16.12.2019 – Drucksache 16-283/I/1202  16-21 

1. Ortsumgehung Seligenstadt 3. BA, Anschlussvariante Nord (GE Nordring 

II / WA Niederfeld) 

2. Einleitung der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes mit 

Landschaftsplan Nr. 54 „Nordring II“ 

- Antrag des Magistrats vom 05.12.2022 - 

Drucks. 17-206/I/636  21-26 

- hierzu Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

04.12.2022 - 

Drucks. 17-206/I/636  21-26 A 

 

Öffentlich Abt. A 

 

Es ergehen drei kurze Wortbeiträge. 

Sodann wird abgestimmt. 

Der Ergänzungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 04.12.2022, Drucks. 17-

206/I/636  21-26 A, wird mit folgendem Wortlaut: 

 

7. Im Erweiterungsgebiet nach Punkt 5 entstehen im weiteren Planungsprozess der  

Bebauungsplanänderung keine neuen Baugrundstücke. 

 

8. Der Magistrat wird beauftragt, weitere Querungsmöglichkeiten über den 3. Abschnitt der  

Umgehungsstraße wie eine Fuß- und Radbrücke oder eine Lichtsignalanlage auf der Strecke 

zwischen  

der Unterführung des Rad- und Fußweges entlang der Bahntrasse und der Unterführung des 

Rad- und  

Fußweges am Anschlusspunkt an die Steinheimer Straße zu prüfen. 

 

9. Die Einhardstadt Seligenstadt setzt sich weiterhin bei allen zuständigen Stellen für eine  

Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt Froschhausen ein 

 

bei Zustimmung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und Gegenstimmen der Fraktionen 

CDU, FDP, FWS und SPD mehrheitlich abgelehnt. 
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Der Antrag des Magistrats vom 05.12.2022, Drucks. 17-206/I/636  21-26 wird mit folgendem 

Wortlaut: 

 

Der Stadtverordnetenbeschluss vom 10.02.2020 wird wie folgt geändert: 

1. Für den Anschluss des Gewerbegebietes „Nordring II“ und des Wohngebietes 

„Niederfeld“ an die Umgehungsstraße, 3. Bauabschnitt, wird die von HessenMobil 

erarbeitete Variante 2 „Verlängerung der Wilhelm-Leuschner-Straße“ weiterverfolgt. 

2. Der Anschluss des Gewerbegebietes Nordring II soll durch eine Verlängerung der 

Zeppelinstraße Richtung Osten auf die Wilhelm-Leuschner-Straße erfolgen. Hierbei ist 

eine geschwindigkeitsreduzierende Anschlussstelle durch eine Kreisverkehrsanlage 

gutachterlich zu überprüfen, zu bevorzugen und in der Bauleitplanung zu 

berücksichtigen.  

3. Der Bebauungsplan mit Landschaftsplan Nr. 54 „Nordring II“ wird gemäß der aktuellen 

Trassenplanung bzw. Verkehrsplanung von HessenMobil (Anlage 1) vom 

26.10.2022 geändert und an den Geltungsbereich des Planfeststellungsverfahrens 

angepasst. 

4. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Landschaftsplan Nr. 54 „Nordring II“ 

wird erweitert mit dem Ziel, die Erweiterungsfläche, die Verkehrsführung, die 

Optimierung der überbaubaren Flächen sowie Ausweisung der Ausgleichsflächen 

bauleitplanungsrechtlich zu sichern. 

5. Durch die Änderung des Bebauungsplanes sind folgende Grundstücke im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Landschaftsplan Nr. 54 „Nordring II“ 

betroffen: 

Gemarkung Seligenstadt, Flur 12, Flurstücke 5/1, 16/5 tlw., 26/1, 29/2, 30/1, 30/2, 31/1, 

32/1 und 33/1 

Die Erweiterung des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von 

ca. 2,5 ha (24.830 m²) und folgende Grundstücke in der Gemarkung Seligenstadt, Flur 

12, Flurstücke 51 tlw., 37/1 tlw., 38/1 tlw., 52, 53, 54, 55/2, 55/3, 56/1, 57/1, 58/1, 59/2, 

62/1, 90/52 tlw., 90/69, 91/1 und 108/1 tlw. 

Der Geltungsbereich und die Erweiterungsfläche sind aus dem beigefügten Plan zu 

entnehmen  

6. Sofern die Planungsabsicht nicht durch Modifizierung an die Ziele der Raumordnung 

des Regionalplans Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 

2010) angepasst werden kann, ist ein entsprechender Zielabweichungsantrag bei den 

zuständigen Behörden zu stellen. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen CDU, FDP, FWS, SPD und Gegenstimmen der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen mehrheitlich angenommen. 
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Zu 7b 

vormals 

TOP 15 

 

Fährtariferhöhung ab 01.01.2023 

- Antrag des Magistrats vom 07.11.2022 - 

Drucks. 17-189/I/580  21-26 

- hierzu gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die 

Grünen, SPD und FWS vom 17.11.2022 - 

Drucks. 17-189/I/580  21-26 A 

 

Öffentlich Abt. A 

 

Es ergehen drei kurze Wortbeiträge. 

Daraufhin wird abgestimmt. 

Der gemeinsame Änderungsantrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD und FWS 

vom 17.11.2022, Drucks. 17-189/I/580  21-26 A, wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Die Fahrpreistarife der Mainfähre “Stadt Seligenstadt“ werden mit Wirkung vom 01. Januar  

2023 gemäß folgenden Werten geändert: 

 

1. Für die einmalige Überfahrt Fährgeld 

in EURO 

Veränderung 

zum aktuellen 

Tarif 

Zehnerkart

e in EURO 

1. Personen (Erwachsene und Kinder ab 

vollend. 10. Lebensjahr) 

1,00 +0,20 8,00 

2. Personen mit Fahrrad, Mofa bis 50 ccm 

od. dergl. 

1,00 ±0,00 8,00 

3. Personen mit Kraftrad, Motorroller ab 

50 ccm od. dergl. 

2,00 +0,40  

4. PKW und LKW bis 2,8 to Nutzlast 

einschl. Fahrzeuglenker (ohne 

Insassen) 

4,00 +1,00 32,00 

5. Anhänger zu PKW und LKW bis 2,8 to 

Nutzlast 

1,00 +0,20  

6. LKW und Anhänger von 2,8 to bis 7,5 

to Nutzlast und Busse bis 25 Sitzplätze 

einschl. Fahrzeuglenker (ohne 

Insassen) 

7,00 +1,00  

7. LKW und Anhänger über 7,5 to 

Nutzlast und Busse 9,00 über 25 

Sitzplätze einschl. Fahrzeuglenker 

(ohne Insassen) 

10,00 +1,00  

 

bei Zustimmung der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FWS und Gegenstimmen der 

Fraktionen CDU und FDP mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Antrag des Magistrats vom 07.11.2022, Drucks. 17-189/I/580  21-26, wird mit folgendem 

Wortlaut: 

 

Die Fahrpreistarife der Mainfähre “Stadt Seligenstadt“ werden mit Wirkung vom  

01. Januar 2023 gemäß beiliegendem Auszug aus dem Fährtarif geändert. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen CDU, FDP und Gegenstimmen der Fraktionen SPD, FWS 

und Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mehrheitlich angenommen. 
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Zu 8 

 

Haushaltssatzung der Einhardstadt Seligenstadt für das Haushaltsjahr 2023 

mit Haushaltsplan 2023 und Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 

2026 

- Antrag des Magistrats vom 17.10.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 

- hierzu Veränderungsliste des Magistrates vom 05.12.2022 - 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 A 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 B 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 C 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 D 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 E 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 F 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 29.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 G 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 29.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 H 

- hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

30.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 I 

- hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

30.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 J 

- hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

30.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 K 

- hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

30.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 L 

- hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

30.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 M 

- hierzu Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 N 

- hierzu Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 O 

- hierzu Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 P 

- hierzu Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 Q 

- hierzu Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 R 

- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 04.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 S 

- hierzu neu formulierter Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 

25.11.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 S NEU 
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- hierzu Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 06.12.2022 - 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 T 

- hierzu Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 07.12.2022 – 

Drucks. 17-187/I/584  21-26 U 

 

Öffentlich Abt. A 

 

Stve. S. Schäfer, Stv. Rupp, Stve. Rückert-Urban. Stv. Kubin, Stv. Müller, Stve. Fuchs und 

Stv. Wallisch halten die Haushaltsreden für ihre Fraktionen. 

Daraufhin lässt der Stadtverordnetenvorsteher über die einzelnen Anträge abstimmen. 

 

Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 A, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Haushaltsansatz wird um weitere 10.000 € erhöht, um auf dem Parkplatz am ehemaligen 

Stadtwerkegelände ca. 8-10 Wohnmobilstellplätze auszuweisen und mit einer 

Minimalausstattung zu versehen. 

 

bei Zustimmung der SPD-Fraktion und Gegenstimmen der Fraktionen CDU, FDP, FWS und 

Bündnis 90/Die Grünen mehrheitlich abgelehnt. 

 

In ihrer Haushaltsrede schlägt Stve. Schäfer eine geänderte Fassung des Beschlusstextes vor, 

welche von der SPD-Fraktion übernommen wird. Über die geänderte Fassung wird sodann 

abgestimmt.  

 

Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 B, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Das Amt für Bau und Stadtentwicklung wird im Bereich Stadtplanung um eine Planstelle EG 

11 verstärkt. 

 

einstimmig angenommen. 

 

Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 C, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Haushaltsplan 2023 wird wie folgt geändert: 

Für das Einwerben von Fördermitteln werden 5.000 € für externe Beratung und Unterstützung 

eingestellt. 

 

bei Zustimmung der SPD-Fraktion und Gegenstimmen der Fraktionen CDU, FDP, FWS und 

Bündnis 90/Die Grünen mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 D, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Im Stellenplan des Jahres 2023 wird eine weitere halbe Stelle (0,5 VZÄ) für das Ordnungsamt 

geschaffen. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Gegenstimmen der 

Fraktionen CDU, FDP und FWS mehrheitlich abgelehnt. 
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Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 E, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Zur Sanierung der öffentlichen Toilettenanlage am Mainufer unterhalb des ehemaligen 

Schulhofes werden 120.000€ eingestellt. 

 

bei Zustimmung der SPD-Fraktion und Gegenstimmen der Fraktionen CDU, FDP, FWS und 

Bündnis 90/Die Grünen mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 28.11.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 F, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Im Haushaltsplan 2023 werden im Produkt 1.1.1.09 EDV weitere Mittel in Höhe von 18.000 

€ für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes eingestellt. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Gegenstimmen der 

Fraktionen CDU, FDP und FWS mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 29.11.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 G, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Es werden zusätzlich 20.000 € in den Haushalt eingestellt, um im Jahr 2023 die Gründung 

einer städtischen Stadtbaugesellschaft zu ermöglichen. Die Freigabe der Mittel erfolgt erst 

nach positivem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Gründung solch einer 

Gesellschaft. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Gegenstimmen der 

Fraktionen CDU, FDP und FWS mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 29.11.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 H, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Die Mittel im Produkt 5.1.1.00 in der Haushaltssatzung 2023 werden um 15.000 € erhöht, um 

einen Wärmeplan für Seligenstadt zu erstellen. 

 

bei Zustimmung der SPD-Fraktion und Gegenstimmen der Fraktionen CDU, FDP, FWS und 

Bündnis 90/Die Grünen mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.11.2022, Drucks. 17-

187/I/584  21-26 I, wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wird folgendermaßen geändert: 

Für die energetische Sanierung der städtischen Kitas (PV-Anlagen sowie Wärmepumpen) 

werden im Produkt 365.00 Mittel in Höhe von 100.000 € eingestellt. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Gegenstimmen der 

Fraktionen CDU, FDP und FWS mehrheitlich abgelehnt. 
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Der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.11.2022, Drucks. 17-

187/I/584  21-26 J, wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Entwurf des Haushaltsplans 2023 wird wie folgt geändert: 

Es werden zusätzliche Mittel für die Erneuerung der Fahrradständer am Schwimmbad in Höhe 

von 20.000 EUR im Produkt 424.01 in den Haushalt 2023 eingestellt. 

 

einstimmig angenommen. 

 

Der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.11.2022, Drucks. 17-

187/I/584  21-26 K, wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wird wie folgt geändert:  

Für die Erstellung eines Nutzungs- und Entwicklungskonzept für die Seligenstädter 

Bürgerhäuser werden im Produkt 573.00 zusätzliche Mittel von 30.000 EUR eingestellt. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Gegenstimmen der Fraktionen 

CDU, FDP, SPD und FWS mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.11.2022, Drucks. 17-

187/I/584  21-26 L, wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Stellenplan im Entwurf des Haushalts 2023 wird wie folgt geändert:  

Es wird eine Stelle zum Fördermittelmanagement geschaffen. 

 

Aufgabe dieser Stelle ist es, dezernatsübergreifend sämtliche Fördermittelprogramme von 

Land, Bund, EU und anderen Geldgebern daraufhin zu untersuchen, ob sich Mittel für 

Aufgaben der Einhardstadt Seligenstadt gewinnen lassen. Die Tätigkeiten sollen Recherche- 

und Netzwerkarbeit sowie – in Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Fachämtern – auch 

sämtliche Schritte des Förderverfahrens umfassen. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Gegenstimmen der Fraktionen 

CDU, FDP, SPD und FWS mehrheitlich abgelehnt. 

 

In ihrer Haushaltsrede schlägt Stve. Schäfer eine geänderte Fassung des Beschlusstextes vor, 

welche von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen übernommen wird. Über die geänderte 

Fassung wird sodann abgestimmt.  

 

Der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.11.2022, Drucks. 17-

187/I/584  21-26 M, wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Stellenplan im Entwurf des Haushalts 2023 wird wie folgt geändert: 

Es wird eine zusätzliche Stelle EG 10 im Rechts- und Personalamt geschaffen. 

 

einstimmig angenommen. 
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Der Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 N, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wird wie folgt geändert: 

Produkt 11103 Personalangelegenheiten: 

Erhöhung der Personalaufwendungen um 25.000 € 

 

bei Zustimmung der Fraktionen FWS, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Gegenstimmen der 

Fraktionen CDU und FDP mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 O, 

wurde von der Fraktion zurückgezogen. 

 

Der Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 P, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wird wie folgt geändert: 

Produkt 54100 Gemeindestraßen: 

Erhöhung der Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen um 5.000 € 

 

bei Zustimmung der Fraktionen FWS, Bündnis 90/Die Grünen und Gegenstimmen der 

Fraktionen CDU, FDP und SPD mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 Q, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wird wie folgt geändert: 

Produkt 55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen: Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 

104.000 € 

Produkt 55100 Pflege der Park- und Gartenanlagen: Kosten aus internen 

Leistungsbeziehungen 104.000 € 

 

bei Zustimmung der Fraktionen FWS und Gegenstimmen der Fraktionen CDU, FDP und SPD 

bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 02.12.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 R, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wird wie folgt geändert: 

Produkt 54100 Gemeindestraßen: 

Erhöhung der Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen um 100.000€ 

 

bei Zustimmung der Fraktionen FWS, Bündnis 90/Die Grünen und Gegenstimmen der 

Fraktionen CDU, FDP und SPD mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 04.12.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 S, 

wird von dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 25.11.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-

26 S NEU, ersetzt.  
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Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 25.11.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 S 

NEU, wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Für die Errichtung eines Dirtparks auf dem Flurstück 70/1 in Seligenstadt werden 40.000€ 

eingestellt. 

 

bei Zustimmung der SPD-Fraktion und Gegenstimmen der Fraktionen CDU, FDP, FWS und 

Bündnis 90/Die Grünen mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 06.12.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 T, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Die Anzahl der Wochenstunden der externen Frauenbeauftragten der Stadt Seligenstadt soll 

um 9 Stunden erhöht werden. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Gegenstimmen der 

Fraktionen CDU, FDP und FWS mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der FWS-Fraktion vom 07.12.2022, Drucks. 17-187/I/584  21-26 U, 

wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wird wie folgt geändert: 

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege: 

Erhöhung der Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse um 6.000 € 

 

bei Zustimmung der Fraktionen FWS, Bündnis 90/Die Grünen und Gegenstimmen der 

Fraktionen CDU, FDP und SPD mehrheitlich abgelehnt. 

 

Sodann lässt der Stadtverordnetenvorsteher über die soeben geänderte Haushaltssatzung der 

Stadt Seligenstadt abstimmen: 

Zunächst verliest der Stadtverordnetenvorsteher die durch die Änderungsanträge B, J, M und 

der 1. Veränderungsliste des Magistrats geänderte Haushaltssatzung (wird dem Protokoll 

beigefügt). 

Sie wird in dieser Form beschlossen. 

 

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2026 wird aufgestellt. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen CDU, FDP, SPD, FWS und Gegenstimmen der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen mehrheitlich angenommen. 
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Zu 9 

 

Straßeninstandhaltung „Am Sandborn“ 

- Antrag der FWS-Fraktion vom 29.08.2022 - 

Drucks. 17-172/I/560  21-26 

- hierzu gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen CDU und FDP vom 

22.11.2022 - 

Drucks. 17-172/I/560  21-26 A 

 

Öffentlich Abt. A 

 

Es ergehen zwei kurze Wortbeiträge. 

Daraufhin wird abgestimmt. 

Der Antrag der FWS-Fraktion vom 29.08.2022, Drucks. 17-172/I/560  21-26, wird mit 

folgendem Wortlaut: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, die verlängerte Straße „Am Sandborn“ von der  

Autobahnunterführung bis zum Waldrand instand zu setzen. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen FWS, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Gegenstimmen der 

Fraktionen CDU und FDP mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der gemeinsame Antrag der Fraktionen CDU und FDP vom 22.11.2022, Drucks. 17-

172/I/560  21-26 A, wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Magistrat wird gebeten die Rechtslage hinsichtlich des Gewerbegrundstücks und der  

ansässigen Unternehmen am Sandborn, hinter der Autobahnunterführung, zu klären und 

hierzu Gespräche mit den zuständigen Stellen beim Kreis Offenbach zu führen. 

 

Ziel dieser Initiative soll mittelfristig die Instandsetzung der Fahrbahn von der  

Autobahnunterführung bis zum Waldrand sein. Die entsprechend notwendigen Maßnahmen 

und Kosten sind nach Prüfung der Rechtslage zu ermitteln. 

 

Der Stadtverordnetenversammlung ist zu berichten 

 

bei Zustimmung der Fraktionen CDU, FDP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Enthaltung der 

FWS-Fraktion einstimmig angenommen. 
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Zu 10 

 

Überdachung am Betreuungsgebäude Alfred-Delp-Schule 

- gemeinsamer Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und SPD vom 

11.09.2022 - 

Drucks. 17-176/I/575  21-26 

- hierzu gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen CDU und FDP vom 

14.11.2022 - 

Drucks. 17-176/I/575  21-26 A 

 

Öffentlich Abt. A 

 

Es ergehen mehrere kurze Wortbeiträge. 

Daraufhin wird abgestimmt. 

Der gemeinsame Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und SPD vom 11.09.2022, 

Drucks. 17-176/I/575  21-26, wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Magistrat wird beauftragt, Kontakt mit dem Kreis Offenbach aufzunehmen, mit dem Ziel  

an der Alfred-Delp-Schule den Bau einer Überdachung zwischen dem neuen  

Betreuungsgebäude und der bereits vorhandenen Überdachung vor den Toiletten zu  

ermöglichen. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Gegenstimmen der 

Fraktionen CDU, FDP und FWS mehrheitlich abgelehnt. 

 

Der gemeinsame Änderungsantrag der Fraktionen CDU und FDP vom 14.11.2022, Drucks. 

17-176/I/575  21-26 A, wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Magistrat wird beauftragt die Kosten für eine preisgünstige Überdachung, z.B. in Form 

eines wetterfesten Segels zwischen dem Schulbetreuungsgebäude der Alfred-Delp-Schule 

sowie der vorhandenen Toilettenanlage zu prüfen und das Ergebnis der 

Stadtverordnetenversammlung vorzulegen. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen CDU, FDP, SPD und Gegenstimmen der FWS-Fraktion und 

Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mehrheitlich angenommen. 

 

 

Zu 11 

 

Aufwertung des Mainufers / Prüfung eines Stegs/einer Anlegestelle 

- Antrag der SPD-Fraktion vom 12.09.2022 - 

Drucks. 17-177/I/576  21-26 

 

Wie zu Beginn der Sitzung bekannt gegeben, wird dieser Punkt von der heutigen 

Tagesordnung abgesetzt. 

 

 

Zu 12 

 

Verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Würzburger Straße 

- Vorlage des Magistrats vom 12.09.2022 - BERICHT - 

Drucks. 17-184/I/573  21-26 

- hierzu Antrag der SPD-Fraktion vom 28.09.2022 - 

Drucks. 17-184/I/573  21-26 A 

 

Wie zu Beginn der Sitzung bekannt gegeben, wird dieser Punkt von der heutigen 

Tagesordnung abgesetzt. 
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Zu 13 

 

Ausstattung mit Luftreinigern in den Kitas und Einrichtungen der 

Nachmittagsbetreuung 

- Vorlage des Magistrats vom 26.09.2022 - BERICHT - 

Drucks. 17-186/I/329  21-26 

 

Öffentlich Abt. A 

 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 14 

 

Bericht über die Ausführung von Beschlüssen der 

Stadtverordnetenversammlung 

Stand 30.09.2022 

- Drucks. 17-188/I/605  21-26 

 

Öffentlich Abt. A 

 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 16 

 

Änderung der Wasserbeitrags- und -gebührensatzung der Stadt Seligenstadt 

(WBGS) 

- Antrag des Magistrats vom 07.11.2022 - 

Drucks. 17-190/I/581  21-26 

 

Öffentlich Abt. B 

 

Einstimmig wird beschlossen: 

 

„Änderung der Wasserbeitrags- und -gebührensatzung der Stadt Seligenstadt (WBGS)“ 

 

§ 14 Abs. 3 und 4 wird mit Wirkung vom 01.01.2023 wie folgt ergänzt: 

 

§ 14 „Benutzungsgebühren bei Baumaßnahmen und anderen vorübergehenden 

Zwecken“  

 

(3)   Für Baumaßnahmen kann gegen eine Kaution in Höhe von 700,00 € ein 

Standrohr bei den Stadtwerken ausgeliehen werden. Das Standrohr darf nur im 

Stadtgebiet der Stadt Seligenstadt angewendet werden. Für dieses verwendete 

Wasser entfällt die bestehende Abwassergebühr nach der geltenden 

Entwässerungssatzung, wenn nachgewiesen wird, dass keine Einleitung in das 

örtliche Kanalnetz erfolgt. Für die Zeit der Ausleihung wird eine Ausleihgebühr in 

Höhe von 2,00 € pro Tag der Ausleihung erhoben. Nach einer Ausleihzeit von 

mehr als 6 Monaten, jedoch spätestens zum Ende der Abrechnungsperiode ist vom 

Nutzer eine Zwischenablesung durchzuführen.  

 

(4)  Für die Befüllung von Schwimmbecken ist die Ausleihung von Standrohren bei 

den Stadtwerken unzulässig. 
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Zu 17 

 

Änderung der Entwässerungssatzung 

- Antrag des Magistrats vom 07.11.2022 - 

Drucks. 17-191/I/582  21-26 

 

Öffentlich Abt. B 

 

Einstimmig wird beschlossen: 

 

„Änderung der Entwässerungssatzung der Stadt Seligenstadt“ 

 

§ 7 Abs. 6 wird mit Wirkung vom 01.01.2023 wie folgt ergänzt: 

 

§ 7 „Allgemeine Einleitungsbedingungen“  

 

(6)   Das Einleiten von Grundwasser ist grundsätzlich unzulässig. Auf Antrag ist es 

ausnahmsweise möglich, Grundwasser in das Abwassersystem einzuleiten, 

vorbehaltlich der Genehmigung durch die Stadtwerke Seligenstadt. Für die 

Einleitung wird eine Gebühr nach § 26 a erhoben. Soweit Hausdränagen vor In-

Kraft-Treten dieser Satzung zulässigerweise an die Abwasseranlage 

angeschlossen worden sind, genießen diese Anschlüsse Bestandsschutz bis zu 

dem Zeitpunkt, in dem eine anderweitige Entsorgung des Grundwassers 

billigerweise verlangt werden kann. 

 

§ 26 a wird mit Wirkung vom 01.01.2023 wie folgt hinzugefügt: 

 

§ 26 a „Gebührenmaßstab für die Einleitung von Grundwasser“  

 

Gebührenmaßstab für die genehmigte Einleitung von Grundwasser ist das 

Messergebnis des privaten Wasserzählers. 

 

Die Gebühr beträgt je m³ 

 

a)        bei Einleitung unter Nutzung des 

                        Abwassersystems in die  

                        Abwasserbehandlungsanlage    1,00 EUR, 

 

b)        bei Einleitung unter Nutzung des 

                        Abwassersystems ohne Nutzung der  

                        Abwasserbehandlungsanlage    0,67 EUR 
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Zu 18 

 

 

Verbesserter Zugang zu Parkscheinautomaten mit Betonsockel 

- Antrag der FWS-Fraktion vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-192/I/618  21-26 

 

Öffentlich Abt. B 

 

Einstimmig wird beschlossen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, wie an den Parkscheinautomaten mit Betonsockel 

Verbesserungen der Zugänge erreicht werden können, wie z.B. durch die Anbringung eines 

Geländers oder einer bügelähnlichen Stange. Ziel soll sein, insbesondere gehbehinderten 

Personen das Nutzen der Parkscheinautomaten zu erleichtern und für einen sicheren Halt zu 

sorgen. 

Die anfallenden Kosten sind zu ermitteln und der Stadtverordnetenversammlung ist 

entsprechend zu berichten. 

 

 

 

Zu 19 

 

Prüfung über die Einführung Mobiles Bürgerbüro 

- gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und FDP vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-193/I/619  21-26 

 

Öffentlich Abt. A 

 

Es entsteht eine ausführliche Diskussion. 

Sodann wird abgestimmt. 

Der gemeinsame Antrag der Fraktionen CDU und FDP vom 14.11.2022, Drucks. 17-

193/I/619  21-26, wird mit folgendem Wortlaut: 

 

Der Magistrat wird beauftragt, bei der Bundesdruckerei einen der sogenannten „Bürgerkoffer“ 

zu mieten. Über einen Zeitraum von einem Jahr soll in den beiden Verwaltungsaußenstellen 

wechselweise getestet werden, ob und wie der Service angenommen wird. Nach dem 

Testzeitraum soll der Stadtverordnetenversammlung hierüber ein Bericht vorgelegt werden. 

Zeitgleich soll der Service des „Bürgerkoffers“ für nachweislich mobilitätseingeschränkte 

Personen zur Verfügung stehen. 

 

bei Zustimmung der Fraktionen CDU, FDP und Gegenstimmen der Fraktionen Bündnis 

90/Die Grünen, SPD und FWS mehrheitlich angenommen. 
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Zu 20 

 

 

Sachstand zur Radverkehrskonzeption 

- gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und FDP vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-194/I/620  21-26 

 

Öffentlich Abt. B 

 

Einstimmig wird beschlossen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt einen Sachstandsbericht zur Radverkehrskonzeption der  

Stadtverordnetenversammlung schriftlich vorzulegen. Dieser Bericht soll folgende Punkte 

beinhalten: 

 

1) Welche Vorschläge der Konzeption wurden umgesetzt? 

 

2) Welche Vorschläge wurden bislang nicht umgesetzt? Hierbei ist zu unterteilen in 

 

a) Vorschläge, die heute nicht mehr umsetzbar sind, bzw. aus heutiger Sicht nicht 

mehr sinnvoll erscheinen und 

 

b) Vorschläge, die bislang auf Umsetzung warten. 

 

3) Gibt es neue Erkenntnisse, welche eine Fortschreibung der Radverkehrskonzeption aus 

Sicht der Verwaltung sinnvoll erscheinen lassen. 

 

 

 

Zu 21 

 

Prüfantrag "Wärmekonzept für die Altstadt und angrenzende Viertel" 

- Antrag der SPD-Fraktion vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-195/I/622  21-26 

- hierzu Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

25.11.2022 - 

Drucks. 17-195/I/622  21-26 A 

 

Wie zu Beginn der Sitzung bekannt gegeben, wird dieser Punkt von der heutigen 

Tagesordnung abgesetzt. 

 

 

 

Zu 22 

 

PV-Anlagen auf öffentlichen Parkflächen 

- Antrag der SPD-Fraktion vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-196/I/623  21-26 

 

Wie zu Beginn der Sitzung bekannt gegeben, wird dieser Punkt von der heutigen 

Tagesordnung abgesetzt. 
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Zu 23 

 

Waldwirtschaftsplan 2023 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-197/I/535  21-26 

 

Öffentlich Abt. B 

 

Einstimmig wird beschlossen: 

 

Der vom Forstamt Langen vorgelegte Waldwirtschaftsplan 2023 wird in der vorgelegten 

Fassung anerkannt und genehmigt. 

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Verlust von - 66.218 € ab. 

 

 

 

Zu 24 

 

Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 „Südlich der K 

185, zwischen Aschaffenburger Straße und der Wasserburg 

1. Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit vom 13.09.2022 bis einschließlich 27.09.2022 

(Abwägung) 

2. Beschluss über die öffentliche Auslegung des Entwurfes zur Änderung 

und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 „Südlich der K 185, zwischen 

Aschaffenburger Straße und der Wasserburg“ 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-198/I/606  21-26 

 

Öffentlich Abt. B 

 

Einstimmig wird beschlossen: 

 

1. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen, Anregungen und Bedenken aus der 

in Zeitraum vom 13.09.2022 bis einschließlich 27.09.2022, gem. der Richtlinien der Stadt 

Seligenstadt, durchgeführten Beteiligung der Öffentlichkeit, wird gemäß der beiliegenden 

Beschlussvorlage (Anlage 1), beschlossen. 

2. Dem vom Büro ARGUS CONCEPT gemäß dem Abwägungsergebnis überarbeiteten 

Entwurf der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 „Südlich der K 185, 

zwischen Aschaffenburger Straße und Wasserburg“ vom 28.10.2022 wird zugestimmt. 

3. Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung vom 28.10.2022 und 

der nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 

Stellungnahmen sind gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats 

öffentlich auszulegen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 

Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, sind von der Auslegung zu 

benachrichtigen und zu beteiligen. 
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Zu 25 

 

 

Anpassung des Zuschusses an die Musikschule Seligenstadt-Hainburg-

Mainhausen e. V. 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-199/I/607  21-26 

 

Öffentlich Abt. B 

 

Einstimmig wird beschlossen: 

 

Der Zuschuss der Einhardstadt Seligenstadt für den Betrieb der Musikschule Seligenstadt – 

Hainburg – Mainhausen e.V. wird ab 2023 auf einen pro Kopf-Betrag in Höhe von 130 € für 

jede/n Seligenstädter Schüler/in festgelegt. 

 

Der Magistrat wird ermächtigt, eine entsprechende Vereinbarung mit der Musikschule 

Seligenstadt – Hainburg – Mainhausen e.V. abzuschließen. 

 

Die Mittel sind im Entwurf für den Haushaltsplan 2023 zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu 26 

 

Ortsbestimmung für eine Hundespielwiese 

- Vorlage des Magistrats vom 14.11.2022 - BERICHT - 

Drucks. 17-200/I/597  21-26 

- hierzu Antrag der FWS-Fraktion vom 05.12.2022 - 

Drucks. 17-200/I/597  21-26 A 

 

Wie zu Beginn der Sitzung bekannt gegeben, wird dieser Punkt von der heutigen 

Tagesordnung abgesetzt. 

 

 

 

Zu 27 

 

Zuschuss an den Kulturring Seligenstadt e V. zur Unterhaltung der 

Volkhochschule Seligenstadt 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-201/I/608  21-26 

 

Öffentlich Abt. B 

 

Einstimmig wird beschlossen: 

 

Der Zuschuss der Einhardstadt Seligenstadt an den Kulturring Seligenstadt e.V. für die 

Unterhaltung der Volkshochschule Seligenstadt wird ab 2023 auf 30.000 € jährlich festgelegt.  

 

Der Magistrat wird ermächtigt, eine entsprechende Vereinbarung über die Zuschusszahlung 

mit dem Kulturring Seligenstadt e. V. abzuschließen. 

Die Mittel sind im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 zu berücksichtigen.  
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Zu 28 

 

 

Wirtschaftsplan 2023 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-202/I/611  21-26 

 

Öffentlich Abt. B 

 

Einstimmig wird beschlossen: 

 

Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben lt. Wirtschaftsplan 2023 einschließlich  

Investitionsprogramm 2024-2027 im Bereich der Abwasserbeseitigung gemäß beigefügter 

Anlage. 

 

 

 

Zu 29 

 

Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Seligenstadt 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-203/I/612  21-26 

 

Öffentlich Abt. B 

 

Einstimmig wird beschlossen: 

 

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 einschließlich des Prüfungsberichtes wird 

festgestellt. 

 
2. Der im Jahresabschluss zum 31.12.2021 ausgewiesene Jahresgewinn der 

Betriebszweige Abwasserbeseitigung in Höhe von EUR 820.350,70 und 

Wasserversorgung in Höhe von EUR 109.193,22 werden den zweckgebundenen 

Rücklagen zugeführt. 

 
3. Der Jahresgewinn des Betriebszweiges Bauhof zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 

151.360,54 wird zum Ausgleich des Verlustvortrages in Höhe von 14.603,93  

verwendet. Der Restbetrag in Höhe von EUR 136.756,60 wird den zweckgebundenen 

Rücklagen zugeführt.  

 

4. Vom Jahresverlust des Betriebszweiges Mainfähre in Höhe von EUR 241.849,99 zum 

31.12.2021 werden EUR 27.709,00 aus den zweckgebundenen Rücklagen und EUR 

214.140,99 durch Zuführung von der Stadt abgedeckt. 

 
5. Der Betriebsleitung wird für das Geschäftsjahr 2021 auf der Grundlage des 

Prüfberichtes des Wirtschaftsprüfers Entlastung erteilt. 
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Zu 30 

 

 

Änderung der Eigenbetriebssatzung 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-204/I/613  21-26 

 

Öffentlich Abt. B 

 

Einstimmig wird beschlossen: 

 

Änderung der Neufassung der Satzung des Eigenbetriebes Stadtwerke 

Seligenstadt vom 04.05.2021 

 

Die Betriebskommission empfiehlt die Beschlussfassung der Eigenbetriebssatzung in der 

nachfolgenden Version. 

 

 

 

Zu 31 

 

Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020 der Stadt 

Seligenstadt 

- Antrag des Magistrats vom 14.11.2022 - 

Drucks. 17-205/I/604  21-26 

 

Öffentlich Abt. B 

 

Einstimmig wird beschlossen: 

 

Der Prüfbericht der Revision des Kreises Offenbach wird zur Kenntnis genommen und der 

Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung empfohlen: 

 

Der von der Revision des Kreises Offenbach geprüfte Jahresabschluss 2020 der Einhardstadt 

Seligenstadt wird beschlossen. 

 

Dem Magistrat wird Entlastung erteilt. 

 

 

 

 

 

 

     

Stadtverordnetenvorsteher    Schriftführerin 

 

 


